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§ 104 BAO
 BAO - Bundesabgabenordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2026

Abgabenbehörden gegenüber besteht die Verp+ichtung zur Mitteilung im Sinne des § 8 Abs. 1 des Zustellgesetzes für

Abgabep+ichtige auch so lange, als von ihnen Abgaben, ausgenommen durch Einbehaltung im Abzugswege zu

entrichtende, wiederkehrend zu erheben sind. § 8 Abs. 2 des Zustellgesetzes ist sinngemäß anzuwenden.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999
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